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Jn der Expedition des Couriers.

Der Courier Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,

O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. K.
Jn Magdeburg in der Creug
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Redakteur Dr. Schadeberg.

W 124. Halle, Freitag den I. Juni

Deritſchland.
Die Berathungen, welche auf die Einladung unſerer Cir-

kular- Depeſche vom 28ſten v. M. hier in Berlin in Bezug auf
die deutſche Verfaſſungsfrage ſtattgefunden haben, haben zu dem
fur die Königliche Regierung erfreulichen Ergebniß geführt, daß
ſie nunmehr im Verein mit den Koöniglichen Regierungen von
Sachſen und Hannover den übrigen deutſchen Regierungen eine
umfaſſende Vorlage in Bezug auf die deutſche Verfaſſung ma-
chen koönnen.

Die Königl. preußiſche Regierung beehrt ſich daher, in der
Anlage der rc. Regierung die betreffende Eröffnung in ihrem
eigenen, wie im Namen der Regierungen von Sachſen und von
Hannover zu uüüberſenden, und bemerkt dabei, daß die Konigl.
bayeriſche Regierung, welche an ſämmtlichen Verhandlungen
zwiſchen obenerwähnten Regierungen Theil genommen, ſich die
ſchließliche Erklärung über ihren Beitritt noch vorbehalten hat.

Wir glauben dabei das Vertrauen ausſprechen zu durfen,
daß dieſe Eröffnung bei der c. Regierung die reifliche und ein
gehende Erwägung finden werde, welche die Wichtigkeit des
Gegenſtandes erfordert, und daß auch die Geſinnungen und das
Verfahren der verbündeten Regierungen, welche hiermit einer
unabweislichen Pflicht genügt zu haben glauben, gerechte Wür-
digung und Anerkennung erlangen werde.

Berlin, den 28. Mai 1849.
Der Miniſter -Praſident.

(gez.) Graf von Brandenburg.
An ſämmtliche deutſche Regierungen.

Der c. Regierung finden ſich die Regierungen von Preu-
ßen, Sachſen und Hannover, und in deren Auftrage die preu-
u Regierung, veranlaßt, folgende ergebenſte Eröffnung zu
machen.

Es bedarf keiner näheren Darlegung der Gefahren, von
welchen gegenwärtig das gemeinſame Vaterland bedroht wird.
Die Ereigniſſe ſprechen laut genug. Jn mehreren Theilen

Deutſchlands iſt die geſetzliche Autorität durch den Aufruhr
umgeſtürzt, in anderen nur durch die Anwendung der Waffen
hergeſtellt worden. Niemand vermag zu ermeſſen, welche fer-

nere Ausdehnung dieſe weit verzweigten Bewegungen erhalten,

Hierzu eine Beilage.
1849.

und wie weit ſie ſelbſt, dem Auslande gegenüber, zu ernſten
Bedenken führen können. Nicht blos die geſammte ſtaatliche
Exiſtenz Deutſchlands iſt in Frage geſtellt, ſondern eben ſowohl
die Grundlagen jedes geordneten Zuſtandes überhaupt.

Um dieſen Gefahren gewachſen zu ſein, um den Kampf
ſiegreich zu beſtehen, deſſen Ausgang ſonſt alle deutſchen Lande
mit gleichem Verderben treffen wuürde, bedarf es vor Allem
einer vollen Uebereinſtimmung in den Handlungen der Regie-
rungen. Um deſto ſchmerzlicher muß es empfunden werden,
daß hierzu jetzt der geeignete Vereinigungspunkt mangelt. Der
auf der Akte vom 8. Juni 1815 errichtete deutſche Bund iſt
hierzu faktiſch um ſo mehr außer Stande, da ihm zur Zeit ein
ausreichendes Organ zu gemeinſchaftlicher Thätigkeit abgeht. Ein
neues den gegenwärtigen Anforderungen entſprechendes Bun
desverhaltniß hat noch nicht zu Stande gebracht werden können.
Die in Frankfurt zuſammengetretene National- Verſammlung
hat, als ſie die von ihr berathene Reichsverfaſſung als abge
ſchloſſen und weiterer Verhandlung unzuganglich verkündigte,
ſich ſelbſt außer Stand geſetzt, ihr Mandat ferner zu erfüllen
ihre weiteren Beſchlüſſe entbehren daher ſchon deswegen jeder
rechtlichen Gultigkeit und können nur als Uebergriffe betrachtet
werden, denen keinerlei Folge zu geben iſt.

Einer ſo bedrohlichen Lage gegenüber iſt ein feſtes, ein-
trächtiges und unverzugliches Handeln nothwendig und es wird
dieſes von den Regierungen ausgehen müſſen, welche ſich zu
den hier vorliegenden Fragen in gleicher Stellung befinden.

Die Regierungen von Preußen, Sachſen und Hannover
ſind daher übereingekommen, auf Grund des Art. 11 der deut-
ſchen Bundes Akte in ein Bündniß zu treten, das den gegen-
ſeitigen Schutz ſeiner Glieder gegen den inneren oder aäußeren
Feind zum Zwecke hat. Die Leitung der hierzu erforderlichen
gemeinſamen Maßregeln haben ſie Preußen übertragen. So
wie an alle Regierungen, welche Glieder des deutſchen Bundes
ſeit 1815 ſind, ſo ergeht auch an c. Regierung ihr Anſuchen,
ſich dieſem durch die Gefahren des Augenblicks hervorgerufenen
Bündniſſe anzuſchließen und ſich hierüber in kürzeſter Friſt ge-
fälligſt erklären zu wollen.

Die genannten Regierungen würden jedoch die ihnen ge-
ſtellte Aufgabe nur unvollſtandig erfüllen, wenn ſie lediglich bei
den Beduürfniſſen, welche die nachſte Gegenwart erzeugt, ſtehen
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blieben. Sie ſind vielmehr von der Ueberzeugung durchdrun-
gen, daß Pflicht und Vernunft gleichmäßig gebieten, ſich über
ihre Stellung zu der deutſchen Verfaſſungs- Frage von vorn
herein gegen ihre Verbündeten ſowohl, als gegen die Nation
offen auszuſprechen. Sie haben die von der NationalVer-
ſammlung entworfene Reichs Verfaſſung nicht anerkannt, weil
ſie uber die wahren und heilſamen Anforderungen eines krafti
gen Bundesſtaates hinausgriff, und in ihrer aus den Kämpfen
und Zugeſtändniſſen der politiſchen Parteien hervorgegangenen
Geſtalt die weſentlichſten Burgſchaften entbehrte, auf welchen
der rechtliche und geordnete Beſtand jedes Staatsweſens beruht.

Aber die verbündeten Regierungen haben nicht einen Au-
genblick verkannt, daß ihnen eben hieraus die doppelte Ver-
pflichtung erwachſen ſei, nach allen Kräften zu dem Abſchluß
eines Verfaſſungswerkes mitzuwirken, das für das geſammte
Deutſchland eine unabweisliche Nothwendigkeit geworden iſt.
Eine ſolche Verfaſſung wird der Nation gewahren müſſen was
ſie ſeit längerer Zeit ſchmerzlich entbehrte, was ſie von ihren
Regierungen zu fordern berechtigt iſt: dem Auslande gegenüber
Einheit und Macht, im Jnnern, bei geſichertem Fortbeſtande
aller einzelnen Glieder, die einheitliche Entwickelung der gemein-
ſamen Jntereſſen und nationalen Bedurfniſſe. Die Burgſchaf
ten der rechtlichen Freiheit und der geſetzlichen Ordnung ſind es,
welche die deutſche Verfaſſung den Regierungen und den Vol-
kern zu gewähren haben wird.

Unter dieſen Geſichtspunkten haben die verbundeten Re-
gierungen den von der National Verſammlung beſchloſſenen Ent-
wurf ernſtlich geprüft, alle ſeine heilſamen und unbedenklichen
Beſtimmungen beibehalten und nur diejenigen Theile geändert,
welche mit dem gemeinen Wohle unvereinbar ſind.

Hieraus iſt, auf Grund einer von Preußen vorgelegten
Propoſition, der Entwurf einer Reichs Verfaſſung hervorgegan-
gen, welchen ſie ſämmtlichen Gliedern des Bundes von 1815
als ihren gemeinſchaftlichen Vorſchlag und in der Hoffnung vor-
legen, daß derſelbe ihre Zuſtimmung finden werde. Die Be
grundung ſeines Jnhalts, ſo wie deſſen nahere Erlauterung, iſt
in der Denkſchrift niedergelegt, welche beiliegt. Die deutſchen
Staaten, welche ſich dem vorgelegten Verfaſſungs- Entwurf an-
ſchließen werden als die im H. 1 bezeichneten Glieder des Bun-
desſtaates zu betrachten ſein, während denjenigen Regierungen
gegenüber, welche ſich zu dieſem Anſchluß nicht veranlaßt fin-
den, die aus den Verträgen von 1815 fließenden Rechte und
Pflichten unverändert fortbeſtehen.

Jndem die Regierungen von Preußen, Sachſen und Han-
nover ſich durch den Drang der Zeitumſtande genöthigt geſehen
haben, ihrerſeits die Jnitiative in dem Verfaſſungswerke zu
ergreifen, ſind ſie jedoch von der beſtimmten und ausdrucklichen
Vorausſetzung ausgegangen, daß der rechtsgültige Abſchluß deſſel-
ben auf der freien Zuſtimmung der National- Vertretung beruhe.
Sie werden daher in Gemeinſchaft mit denjenigen Regierungen,
welche ſich dem Verfaſſungs- Entwurfe anſchließen, aus dieſen
deutſchen Landen einen Reichstag in dem Umfange und nach
den Wahlbeſtimmungen berufen, welche der Verfaſſungs- Entwurf
vorläufig bezeichnet. Dieſem lediglich hierzu verſammelten Reichs-
tage wird dann der genannte Entwurf zur Berathung und Zu
ſtimmung übergeben werden.

Auf dem hier bezeichneten Wege hoffen die Regierungen
ſich mit allen verſtändigen und wohldenkenden Männern der
Nation zu begegnen, mit Allen, denen das wahre Wohl Deutſch
lands am Herzen liegt, mit Allen, welche, von der ganzen Be-
deutung des Augenblicks durchdrungen, eines unbefangenen Ur-
theils über die Lage des Vaterlandes fähig ſind.

Die obenerwahnte Denkſchrift zu dem Jnhalte des Ver-

faſſungs Entwurfes war bei dem Abgange dieſes Aktenſtückes
noch nicht beendigt und wird unverzüglich nachfolgen.

Berlin, den 28. Mai 1849.
Der Miniſter-Praſident.

(gez.) Graf von Brandenburg.
An ſämmtliche deutſche Regierungen.

(Das Weitere ſiehe Beilage.)

Berlin, d. 30. Mai.

Beuſt nach Dresden von hier abgereiſt.
Münſter, d. 26. Mai. Die durch ſchmachvolle Auf-

hetzungen zum Theil der Landwehr künſtlich eingeimpfte Wider
ſetzlichkeit wird hoffentlich bald den ernſten Maßregeln erliegen,
zu denen die Regierung entſchloſſen iſt und die von der großen
Mehrheit vollkommen gebilligt werden. Als ſolche iſt die Ver
legung widerſetzlicher Landwehr in entfernte Feſtungen zu be
trachten. So wird das Warendorfer Bataillon, das in Weſt-
phalen ſchon ſo vielen Unwillen erregte, wegen neuer Exceſſe
von Minden nach Colberg, und das Jſerlohner Bataillon nach
Küſtrin geſchickt werden. Bei dem 20ſten, jetzt in der Gegend

haftungen ſtattgefunden und ſollen die Radelsfuhrer exempla-
riſch beſtraft werden. Die bekannten Aufwiegler der hieſigen
Gegend werden jetzt faſt alle ſteckbrieflich verfolgt und ſind theils
nach Belgien, theils nach der Pfalz entflohen. Wir zweifeln
nicht, daß in Kurzem in Weſtphalen, nachdem der Gährungs-
ſtoff hieraus entfernt, die tiefſte Ruhe herrſchen wird. Hier iſt
an Volksverſammlungen, die vor einigen Wochen faſt noch tag
lich abgehalten wurden, gar nicht mehr zu denken. Saämmt-
liche verheirathete Landwehrmänner ſind geſtern von den weſt-
phäliſchen, in Schleswig Holſtein ſtehenden Bataillonen in ihre
Heimath zurückgekehrt. Welche ungeheuere Militairmacht Preu-
ßen zu Gebote ſteht, erſieht man nicht nur daraus, daß ſelbſt
die Landwehr aus Unverheiratheten vollzaählig gemacht werden
kann, ſondern alle auf dem Kriegsfuß befindlichen Kompagnieen
der Linienregimenter noch über 50 Reſerviſten disponibel haben.

Frankfurt a. M., d. 28. Mai. Die in der Sitzung
der Reichsverſammlung am vorigen Sonnabend vollzogene Aus-
trittserklärung der Abgeordneten Biedermann und Genoſ-
ſen lautet: „An den Praſidenten der Nationalverſammlung.
Wir Unterzeichnete fühlen uns in Folge des ſo eben gefaßten
Beſchluſſes gedrungen, aus der Nationalverſammlung auszu-
ſcheiden. Wir haben es fur unſere Pflicht gehalten in der Ver-
ſammlung auszuharren, auch da noch, als durch den Austritt
einer großen Zahl von Mitgliedern, deren Geſtalt eine gänzlich
veränderte, deren fernere Wirkſamkeit eine mehr als zweifel
hafte geworden war. Wir glaubten, daß auch in dieſer veran
derten Geſtalt die Nationalverſammlung dem deutſchen Volke
erhalten werden müſſe als der lebendige Mittelpunkt aller Be
ſtrebungen fur die Verwirklichung der von ihr geſchaffenen
Reichsoerfaſſung, als das einzige Organ einer Geſammtvertre-
tung für Deutſchland bis zur Herſtellung einer ſolchen nach
den eigenen Beſtimmungen der Verfaſſung, bis zum Zuſammen-
tritt des erſten Reichstags. Dieſer Zweck iſt jedoch nach unſe
rer Ueberzeugung unmöglich geworden von dem Augenblicke an,
wo die Verſammlung ſelbſt jene ihre Aufgabe: das Organ der
Durchführung der beſchloſſenen Reichsverfaſſung zu ſein, that-
ſächlich verkannt und verleugnet hat. Das aber iſt geſchehen,
indem die Mehrheit der Verſammlung bei dem beſchloſſenen
Aufrufe an das deutſche Volk die Aufnahme des Zuſatzes von
Welcker und Genoſſen verweigert hat, durch welchen das Volk
zur Treue gegen die Reichsverfaſſung und zur Unterlaſſung al
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uückes ler Maßregeln, welche dieſer widerſprechen, ermahnt, durch wel-
chen ferner jede Einmiſchung der Fremden in unſere innern
Zwiſte zurückgewieſen ward. Durch Ablehnung dieſes Zuſatzes
hat die Mehrheit ausgeſprochen, daß ihre Beſtrebungen noch
ein anderes Ziel haben, als die aufrichtige Durchführung der
unveränderten Reichsverfaſſung in allen ihren Theilen, daß ſie
zur Erreichung dieſes Ziels ſelbſt die Hilfe des Auslandes nicht
verſchmähen würde. Wir wollen und können weder zu dem
Einen noch zu dem Andern die Hand bieten, und da, ſo lange
wir der Verſammlung angehoören, wir verpflichtet ſind, die Aus-
ſprüche der Mehrheit als Ausſprüche der Verſammlung zu ach
ten und uns ihnen zu unterwerfen, ſo bleibt uns als das ein
zige Mittel, um von Beſchlüſſen, welche wir dem Vaterlande
verderblich und der Aufgabe dieſer Verſammlung widerſprechend
erachten und von deren moraliſcher Mitverantwortlichkeit uns
loszuſagen, nur der Austritt aus der Verſammlung übrig,
welchen wir hiermit dem h. Praſidium pflichtſchuldigſt an-
zeigen.“

Frankfurt a. M., d. 29. Mai. Der „Amtl. Theil“
der heutigen Ober Poſt- Amts- Zeitung enthält folgenden Ta
gesbefehl:

Durch Se. kaiſerliche Hoheit den Erzherzog Reichsverweſer zum Ober-
befehlshaber der in und um Frankfurt und zwiſchen dem Main und Neckar
verſammelten Reichstruppen ernannt ſehe ich mich zu meiner Freude mit
noch innigeren Banden an denjenigen Kreis von Waffengefährten geknüpft,
mit welchen mich bereits ſeit dem verfloſſenen Herbſte die Stunden ernſter
Gefahr und die freudige Hingebung für das gemeinſame deutſche Vaterland
vereinigten. Mit der feſten Zuverficht auf deren allſeitige treue Unter
ſtützung mit jenem offenen Vertrauen welches überall wiederum Ver-
trauen zu erwecken pflegt, trete ich heute das mir übertragene Commando
an. Gleichwie die Truppen dieſes Bereichs durch Repräſentanten der wich-
tigſten deutſchen Volksſtämme gebildet werden iſt es unſer ehrenvoller Be
ruf, das geſammte deutſche Vaterland gegen die zerſtörenden Angriffe der
Pflichtvergeſſenheit und Verblendung zu ſchützen feſtgeſchloſſen durch die
heiligen Bande der Pflichttreue und der Disciplin, welche zu allen Zeiten
die Grundlagen fieggekrönter Heere waren uns als echte Söhne des deut
ſchen Vaterlandes zu zeigen, und inmitten der Sturmfluthen politiſcher
Zerriſſenheit deſſelben, auf eine erhebende und unzweifelhafte Weiſe der
Welt ein Zeugniß darüber abzulegen, daß die Einheit und Stärke des
deutſchen Vaterlandes in der Bruſt ſeiner Krieger, in der Pflichttreue ſei
nes Heeres ungeſchwächt fortleben. Frankfurt a. M., den 23. Mai 1849.
(gez.) von Peucker, Generallieutenant. Für die Abſchrift: Becker,
Hauptmann

Frankfurt a. M., d. 29. Mai. Wir erfahren daß
das vierte großherzogl. heſſ. Jnfanterieregiment, unter Anfuüh-
rung des Oberſten von Weitershauſen heute fruüh die rhein-
pfaälziſch badiſchen Freiſchaaren nach ziemlich lebhaftem Kampfe
aus Worms vertrieben.

Darmſtadt, d. 28. Mai. Was man dem immer dro-
hender und frecher auftretenden Aufruhr, der bei Oberlauden-
bach ſein moörderiſches Banner auch in Starkenburg aufpflanzte,
und in Worms von der Pfalz aus ſchaändlichen Landfriedens-
bruch begangen hat, vielfach und dringend wunſchte, iſt geſche-
hen: der Kriegsſtand iſt proklamirt für den ganzen ſuüdli-
chen Theil der Provinz vom Rheine durch die Bergſtraße, laängs
des Neckars hin, die ſüdöſtlichen Bezirke des Odenwaldes inbe-
griffen, vorerſt auf vier Wochen.

Von der badiſch- heſſiſchen Grenze d. 26. Mai.
Dem Vernehmen nach hat der franzöſiſche Geſandte,
welcher bei der großherzogl. badiſchen Regierung beglaubigt war,
Karlsruhe verlaſſen. Jn Baden beſteht thatſächlich, wenn
auch noch nicht dem Namen nach, eine ſocialiſtiſch- demokra-
tiſche Republik. Ueber den Ausgang, welchen die Wahlen zur
conſtituirenden Verſammlung am 3. Jun. nehmen durften, iſt
indeß die ſocialiſtiſch- demokratiſche Partei in einige Beſorgnitz
gerathen ſie halt ihre Plane für gefährdet, denn die Stim
mung und Ueberzeugung der großen Majorität der Bevoölke
rung iſt keineswegs zu Gunſten der rothen Projecte; einige
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Führer dringen deshalb, wie verlautet, darauf, daß die ſocia
liſtiſch demokratiſche Republik noch vor dem Zuſammentritte
der conſtituirenden Verſammlung ausgerufen werde man wür
de ſich dann auf die Kraft der „vollendeten Thatſache“ verlaſ-
ſen, ſowie auf die Pratorianer der ſocialiſtiſch demokratiſchen
Legion, die man jetzt in Karlsruhe organiſirt; den Kern dieſer
Schaaren bildet die deutſch polniſche Legion, welche nunmehr
in der Hauptſtadt Badens ihr Hauptquartier aufgeſchlagen
hat, und deren Fahnen die Jnſchrift tragen Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit, Wohlſtand für Alle! Der Wohlſtand in
Baden dürfte freilich, wenn es ſo fortgeht, bald nur noch für
die ſocialiſtiſchen Republikaner, welche ſich aller Stellen und
Commandos bemachtigen, und vornehmlich für die zahlreichen
polniſchen und franzöſiſchen Eindringlinge vorhanden ſein, die
ſich in immer größern Haufen einfinden, um das badiſche Volk
im Kampfe fur die deutſche Reichsverfaſſung anzufuühren! Noch
niemals vielleicht hat eine Partei einen gröoößern Mißbrauch mit
einer ihr durchaus fremden Fahne getrieben! Es verbreitet
ſich das Gerucht, am 28. oder 29. Mai werde man in Karls-
ruhe die Maske ganz abwerfen, und ein franzoöſiſch polniſch
deutſcher rother Congreß der Welt und zunachſt dem badiſchen
und rheinbairiſchen Volke die Lehren des Socialismus als Ge-
ſetz, vor dem ſich Alles zu beugen habe, decretiren; man wird
zwar nicht die Anerkennung der franzöſiſchen Regierung haben,
doch hat man ſchon die Anerkennung Ledru-Rollin's und Koſ-

ſuth's in der Taſche. (D. A. Ztg.)Von der badiſchen Grenze, d. 27. Mai. Aus gu-
ter Quelle kann ich die Nachricht mittheilen, daß das an der
badiſchen Grenze aufgeſtellte württembergiſche Truppencorps
vorerſt nicht offenſiv verfahren wird, indem man jedenfalls den
Zuſammentritt der von der proviſoriſchen Regierung auf den
10. Juni einberufenen conſtituirenden Landesverſammlung ab-
warten zu wollen ſcheint (2), ehe man bewaffnet einzuſchreiten
gedenkt, indem man uberzeugt iſt, von dieſer Verſammlung
werde die Zurückberufung des Großherzogs verlangt werden.
Viele Soldaten dringen ungeſtuüm darauf. Falls jedoch die
Landesverſammlung ſich fur die Republik erklären ſollte, ſo
ſind die benachbarten Staaten entſchloſſen, mit den Waffen in
der Hand den frühern politiſchen Zuſtand in Baden wieder
herzuſtellen. Obſchon, wenn es zum Kampf kommen ſollte,
Baden und die bayeriſche Pfalz eine bewaffnete Macht von
über 100,000 Mann ſtellen kann, ſo glaubt man doch allge
mein, daß dieſelbe einer kaum halb ſo großen Militairmacht
gegenüber ſchon deshalb erliegen würde da es ihr an jeder
einſichtsvollern Leitung fehlt, und dieſelbe keinen einzigen tüch-
tigen, practiſch erfahrenen Oberanführer zählt, auch die niede-
ren Offiziere die fur einen Feldzug nöthigen Kenntniſſe durch-
aus nicht beſitzen. Mehrere Verſuche der proviſoriſchen Regie
rung, polniſche und ſchweizeriſche Offiziere fur die Volkswehr
zu gewinnen, ſind geſcheitert. Bloß einige ſchweizeriſche aäl-
tere Offiziere ſollen zugeſagt haben. Auch 500 ſchweizeriſche
Scharfſchützen ſollen bereit ſtehen und den Ruf der proviſori-
ſchen Regierung erwarten.

Mannheim, d. 25. Mai. Die fremden Zuzüge in
der Rheinpfalz hatten ſich in den letzten Tagen über alles
Erwarten vermehrt. Außer den Turnern und kampfluſtigen
Demokraten aus Heſſen, Rheinpreußen, Naſſau c. hatten auch
die Schweiz und Elſaß zahlreiche Contingente geliefert. Der
bekannte Becker aus Biel, welcher ſich ſchon früher bei den
Freiſchaareneinfällen aus der Schweiz lebhaft betheiligt hatte,
führte eine Schaar herbei, welche ſo zerlumpt und ſchuftig aus
ſah, daß ſelbſt die proviſoriſche Regierung Anſtand nahm, ſie in
ihre Dienſte zu nehmen. Außer den Jagdflinten, Musketen,
Piſtolen und Sabeln ſind Senſen Lieblingswaffen dieſer Frei-



Vor jeder bewaffneten Kompagnie marſchiren einige
Senſenmaänner. Bei einem Beſuch in Ludwigshafen begegnete
mir eine ſolche Schaar mit einem Trompeter an der Spitze,
welchem zwei Männer mit Aexten und 26 Senſenmanner folg-
ten. Hinter dieſen eine ſehr bunt gekleidete Bande von mehr

willigen.

als 100 Mann, welche das gemeinſame rothe Abzeichen und
Schießwaffen von den verſchiedenſten Formen trugen. Man be-
merkte Phyſiognomieen aller Art darunter. Jn Ludwigshafen
und Umgegend mögen circa 600 Mann Freiſchaärler mit zwei
Kanonen ſtehen. Die Bruücke iſt ſtark beſetzt, und auf jeden
Fremden, der nicht das Freiſchärlercoſtume und das rothe Ab-
zeichen trägt oder wenigſtens wie ein Proletarier ausſieht, wird
ein argwoöhniſches Auge geworfen. Alle Stationen der Eiſen-
bahn zwiſchen Ludwigshafen und Neuſtadt ſind von zahlreichen
Banden Aufſtändiſcher beſetzt, deren wachſende Maſſen bereits
eine Verlegenheit fur das Land ſind, denn unſere kleinen Städte
und Dorfer der Pfalz ſind bereits mit Einquartierung überla-
den. Jn Neuſtadt gewinnt der revolutionare Spektakel einen
faſt großartigen Anſtrich. Alle Gaſſen wimmeln von den pit-
toresken Figuren der „Freiheitskämpfer,“ worunter natürlich auch
Polen und Franzoſen nicht fehlen dürfen. „Wirth und Dirnen
habens gut.“ Die Banke der Gaſthauſer werden nie leer, und
wenn dieſe Blouſenhelden ſich gegen die Preußen eben ſo tüch-
tig ſchlagen, als ſie tapfer zechen, ſingen und fluchen, ſo ſind
ſie unuberwindlich. Auch viele reguläre Soldaten ſah ich in
Neuſtadt. Die einberufenen Rekruten waren noch nicht unifor-
mirt und bewaffnet, ſondern trugen Jacken oder Blouſen und
derbe Knuttel. Landau iſt fortwährend von 5000 Mann blo-
ckirt, und der Mangel an Lebensmitteln ſoll bereits fühlbar ſein.
Uebrigens hat ſich die dortige Beſatzung keineswegs aufgelöſt,
wie ein Schreiben der Allgemeinen Zeitung irrig meldete. Die
größere Halfte von der Mannſchaft der in der Feſtung liegen-
den zwei Regimenter iſt bei ihren Offizieren geblieben.

Mannheim, d. 26. Mai. Wir erhalten aus Speyer
die Nachricht, daß Bürger Culmann als Geſandter der
Rheinpfalz und Badens nach Paris abgegangen iſt. Die
Bürger Oidier und Karl Blind ſind demſelben als Ge-
ſandtſchafts-Sekretaire beigegeben worden erſterer von rhein-
baieriſcher, letzterer von badiſcher Seite.

Karisruhe, d. 28. Mai. Die hieſige Zeitung enthält in
ihrem amtlichen Theil folgenden Erlaß des regierenden Landes-
ausſchuſſes:

In der heutigen Sitzung der Wehrkommiſſfion, welche wir aus den
Mitgliedern des Landesausſchuſſes Brentano Peter Struve und Sigel mit
der unumſchränkten Vollmacht, alle diejenigen Anordnungen zu treffen, wel
che die außerordentliche Lage des Vaterlandes erheiſcht, gewählt haben, wur
den nachſtehende Beſchlüſſe gefaßt: 1) Major Sigel wird zum Oberbefehls-
haber der Neckararmee und ſämmtlicher badiſchen Truppen, ſowohl der
Volkswehr als des ſtehenden Heeres, mit unumſchränkten Vollmachten er
nannt 2) Oberſt Eichfeld wird zum Kommandeur des Leibregiments er
nannt; 3) Reichstagsabgeordneter Raveaux wird als Civilkommiſſär dem
Oberbefehlshaber Sigel beigegeben; 4) der Reichstagsabgeordnete Julius
Fröbel wird zum Bevollmächtigten des badiſchen Volkes bei dem Landes-
ausſchuß von Rheinbayern ernannt 5) Hauptmann Meyerhofer wird zum
Stellvertreter des Kriegsminiſters hierſelbſt ernannt. Die erforderlichen Voll
machten ſind ſofort auszuſtellen, und von den Mitgliedern der Wehrkom-
miſſion zu unterzeichnen. J. Fickler. L. Degen. H. Hoff. Thiebauth.
Barbo. G. Struve. Brentano. Stark.

Hierauf folgt ein Befehl des Kriesminiſteriums, wonach
1) die ordentlichen und außerordentlichen Staatsſteuerbeitrage
der Offiziere und Kriegsbeamten, ſowie die Beiträge derſelben
zur Militärwittwenkaſſe vom 1. d. M. an für aufgehoben er-
klart; 2) ſämmtliche Militarkaſſen und die Militärwittwenkaſſe
angewieſen werden, die für den laufenden Monat bereits er
hobenen Staatsſteuer und beziehungsweiſe Wittwenkaſſenbei
träge an die Betreffenden zurückzubezahlen 3) ſämmtliche neu
ernannten Offiziere und Kriegsbeamten vom Tage ihrer Erwäh

lung an den Betrag der vollen Gagen und ſonſtigen Bezüge
ohne irgend einen Abzug fur die Steuer und für die Militar-
wittwenkaſſe erhalten ſollen und 4) beſtimmt wird, daß durch
ein Landesgeſetz für die Wittwen und Waiſen der ſammtlichen
Militärperſonen in gleicher Weiſe wie bisher fürſorgliche An
h getroffen werden wird.

München, d. 27. Mai. Der ſeitherige Staatsminiſter
des Kriegs, Generallieutenant v. Leſuire, wurde ſeines Porte-
feuille enthoben, und ſtatt ſeiner der zeitige Stadtkommandant
von München, der charakteriſirte Generalmajor Lüder, zum
Kriegsminiſter ernannt. Dem Vernehmen nach ſollen die jung-
ſten Vorgänge in Germersheim und Landau dieſe Portefeuille-
veraänderung veranlaßt haben. Die in hieſigen Blättern ver
breitete Nachricht, daß im Lager bei Don auwoörth das Stand-
recht verkundet worden ſei, erweiſt ſich als falſch.

Die königl. bairiſche Regierung der Pfalz befindet ſich in
Germersheim und hat von da eine mit Aktenſtücken belegte An
ſprache an das Volk erlaſſen.

Die „Augsb. Poſtztg.“ meldet über die in dem Lager
von Donau wörth ſtattgefundenen Meutereien: Die erſte
Unzufriedenheit zeigte ſich bei den Neuburger Soldaten, die bei
der Eile, womit die Vorbereitungen zum Lager getroffen wer
den mußten, allerdings Manches miſſen mußten. Als aber die
Kemptner einrückten ſchienen die Bande der Subordination
völlig gelöſt. Unter dem Rufe „Freiheit, Republik, Hecker
hoch“ zogen die Soldaten am Dienstag Nachmittag ſchaaren-
weiſe durch die Straßen der Stadt und verhöhnten die Dro-
hungen eines Generals, dem kein Mittel blieb, als ſich zurück-
zuziehen. Berauſcht zogen ſie Abends zum Lager hinaus. Hier
empfing ſie mit gezogenem Säbel ein Major und mahnte ſie,
zur Pflicht zuruückzukehren. Die Antwort war ein thatlicher An
griff auf den Offizier. Endlich gelang es, die Ruhe herzuſtellen,
und die Soldaten verliefen ſich in ihre Zelte. Mittwoch den
23. kam das Jagerbataillon von Burghauſen, Kerntruppen des
beſten Geiſtes und von muſterhafter Disciplin. Die Nachricht
von dem zügelloſen Treiben ihrer Kameraden hatte ſie im Jn-
nerſten emport, und ſie ſprachen den feſten Entſchluß aus, Ord
nung zu machen. Jn der That kam es bald zu einem Con-
flict. Ein Major der Jager verwies den Oberlandern, als dieſe
in ihrer Weiſe ſich wieder beluſtigten, ihr ſchamloſes Treiben,
ward aber ſofort umzingelt und an der Bruſt gepackt. Jn die-
ſem Augenblick machte ſich ein anderer Offizier der Jager die
Gaſſe und verſetzte dem, der ſich am Major vergriffen einen
Säbelhieb über den Kopf. Hiermit ſchien das Signal zu einem
allgemeinen Kampf gegeben denn die Oberlander griffen ſofort
zu ihren Gewehren und luden ſie ſcharf, und die Jager thaten
desgleichen. Nur dem eindringlichen Zureden der Offiziere ge
lang es, einen blutigen Kampf zu verhindern es fiel nicht
Ein Schuß. Jn kurzer Zeit war die Ruhe vollſtandig herge
ſtellt, auch die Nacht blieb ruhig. Die Burghauſer, welche ſich
ſo trefflich benahmen, erhielten am 24. Morgens Befehl, mit
dem erſten Eiſenbahnzuge nach Oettingen abzufahren. (Sie ſind
in Fürth angekommen.) An ihrer Stelle traf das Straubinger
Jagerbataillon ein, das ebenfalls vom beſten Geiſte beſeelt iſt
und im Verein mit den Regensburgern, den noch zu erwarten-
den Paſſauern und den Ehevauxlegers aus Dillingen dem re
belliſchen Geiſte der von den Demagogen verführten Oberländer
wohl die Spitze zu bieten vermag. (Nach dem Munch. Lodb.
wäre in dem Lager das Standrecht verkündet worden.)

Aus ver Pfalz, d. 23. Mai. Die Anarchie iſt bei
uns in ſchönſter Bluthe. Man reißt die bairiſchen Wappen
ab, vertreibt die Gensdarmen, verheert die Waldungen, achtet
weder Geſetz noch Ordnung, und läßt dabei die Freiheit und

Aber gerade dieſe Zügelloſigkeiten ſcheinenRepublik“ leben.
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ter zu beſtrafen.

verwundet, ein Theil von Peſth liegt in Trümmern.
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einen Umſchlag in der öffentlichen Meinung zu veranlaſ-
ſen. Die übereilte, zumeiſt von Nichtpfälzern dictirte Wahl
einer proviſoriſchen Regierung, die Erhöhung der Steuern, die
Belaſtung der Gemeinden durch Ausrüſtung armer Waffenpflich
tigen endlich die Einquartierung fremder Freiſchärler haben
ſchon Manchem die Augen geöffnet. Dazu kommen noch die
Bewaffnung des Proletariats, worunter eine Maſſe verrufener
und verwegener Geſellen, und die von ſolchen hier und da ge-
uübten Gelderpreſſungen. Die Lithographirten Berichte von
Neuſtadt und Kaiſerslautern ſind nur mit großer Vorſicht auf-
zunehmen. So iſt es unter Anderm falſch, daß Artilleriſten
mit Geſchutz zu den Aufſtandiſchen übergegangen.

Altenburg, d. 26. Mai. Seit geſtern iſt ein Wechſel
in der ſeit dem Marz hier liegenden preußiſchen Beſatzung
eingetreten. Die drei Kompagnieen vom 31. Jnfanterie-Regi-
ment, die zwei Schwadronen des 12. Huſaren Regiments und
die halbe reitende Batterie haben uns verlaſſen und ſind nach
Erfurt abmarſchirt. Zuruückgeblieben ſind nur zwei Kompagnieen
vom 19. Jnfanterie-Regiment; dagegen ſind über Zeitz neu ein-
gerückt ein Bataillon treuenbrietzener Landwehr und eine Schwa-
dron gruüner Huſaren. Die Truppen liegen faſt ſämmtlich in der
Stadt ſelbſt, oder doch auf den nachſten Dorfern. Dem Verneh-
men nach ſollen wir vorlaufig ohne Artillerie bleiben und nur
eine Schwadron Huſaren behalten. Wir befinden uns übrigens
in der tiefſten Ruhe faſt nie ſind unſere Republikaner
ſo ſtill geweſen als eben jetzt. Den abziehenden Truppen folgt
das beſte Lob nach. So lange wir Preußen hier gehabt haben,
iſt auch nicht die geringſte Reibung zwiſchen Militär und Buür
gerſchaft vorgekommen wahrend wir früher nicht ſelten über
Exzeſſe zu klagen hatten.

Weimar. Jn der Sitzung des Landtags vom 24. Mai
kam die deutſche Verfaſſungs- Frage zur Sprache. Nach kurzer
Debatte wurde auf Antrag des Abgeordneten Lorey faſt mit
Einſtimmigkeit beſchloſſen 1) Es möge die Staats Regierung
erſucht werden, in der deutſchen Verfaſſungs- Angelegenheit mit
den Staaten, welche die Verfaſſung anerkannt hätten, gemein-
ſchaftlich zu handeln 2) von den desfallſigen Verhandlungen
dem Landtage Mittheilung zu machen 3) ſollten alle Anträge
in der deutſchen Sache einem beſonderen Ausſchuſſe zur Vor-
berathung überwieſen werden. Der Regierungs -Kommiſſar
v. Watzdorf verſprach, alle Verhandlungen in der deutſchen
Sache dieſem Ausſchuſſe mitzutheilen, und wünſchte mit dem-
ſelben in unmittelbare Beziehung zu treten.

Wien, d. 27. Mai. Die Nachſchrift einer wiener Kor-
reſpondenz in der berliner Konſtitutionellen Zeitung bemerkt,
daß das erwahnte Extrablatt der Wiener Zeitung, welches die
Einnahme Ofens meldete, durchaus keinen amtlichen Charakter
haben ſoll und auf höchſt geheimnißvolle Weiſe verbreitet wor-
den iſt. Verhaftungen ſind bereits vorgenommen um den Thä-

Privatbriefe beſtätigen die Thatſache und ge
ben an, daß das italieniſche Regiment verratheriſche Hülfe lei-
ſtete. Dieſelbe Quelle meldet, daß Peſths Bevölkerung in zahl-

loſen Haufen wieder in die Stadt gepilgert iſt, nachdem ſie ſo
viele Naächte ſchlaflos im Stadtwaldchen zugebracht hat.

Die „Preſſe“ berichtet: Die Nachricht von dem Falle
Ofens iſt, ſo weit unſere Erkundigungen reichen, hierher nur
durch einen Reiſenden gebracht worden, der, ein ſonſt zuver-
läſſiger, achtbarer Mann, Zeuge des Ereigniſſes in Peſth gewe-

ſen ſein will. Die Feſtung habe den entſchloſſenſten Widerſtand
geleiſtet, aber Verrath und Treuloſigkeit eines Theiles der Be

ſatzung den in der Nacht vom 22. 23. Mai ſtuürmenden Ma-
General Hentzi ſei ſchwergyaren hülfreich zur Seite geſtanden.

Von an-
derer Seite wird behauptet daß Nachrichten vom 23. Mai aus

Peſth in Wien eingegangen ſeien, welche kein Wort von der
Ueberrumpelung der Feſtung erwähnen, ja es heißt, die Bri
gade Ottinger, ungefähr 12,000 M. ſtark, habe die Entſetzung
der ſchwer bedrangten Feſtung glücklich bewirkt. Sollte ſich er
ſtere Nachricht beſtätigen, ſo müßten wir zwar an dem Schick-
ſal des tapfern Kommandanten und der treugebliebenen Be
ſatzung, die als Opfer eines ſchandlichen Verraths fielen, den
innigſten Antheil nehmen, konnten aber dem Verluſte dieſes
Platzes keine ſo große Bedeutung beilegen, da die Behauptung
derſelben nach dem Entſchluſſe der Ungarn, Peſth preiszugeben,
nicht vorauszuſetzen war.

Ungaorn.
Berichte aus Preßburg beſtatigen, daß die ruckgängigen

Bewegungen der Magyaren noch immer fortdauerten. Man
möchte in der Räumung ſo feſter Poſitionen das Merkzeichen
einer Uneinigkeit im magyariſchen Lager erkennen, und es ſcheint
auch wirklich dort ein iſolirter polniſcher Kriegsrath organiſirt
worden zu ſein. Dagegen geben die zahlreichen Freunde der
Ungarn halblaut zu verſtehen daß die polniſch- ungariſchen
Generale nach einem wohlberechneten Plane Oeſterreicher und
Ruſſen in das Jnnere des Landes locken wollen. Eine zu
ruckkehrende Streifpatrouille brachte die Nachricht, daß die Jn-
ſurgenten das hinter Szered liegende Dorf Sinto, wie auch die
Stadt Neutra verlaſſen hatten. Das Bemerkenswerthe bei die
ſem neuen Rüuckzug iſt, daß er in groößter Eile geſchah. Jn
der Schuütt faßten die Jnſurgenten bei einem 2 Meilen von
Komorn liegenden Dorfe Zzakolcs Poſto und ſchlugen auf einer
großen Haide ein Lager von beinahe 10,000 Mann auf, das
in beſtandiger Verbindung mit Komorn ſteht. (Pr.)

Frankreich.
Paris, d. 27. Mai. Die Hauptſtadt war heute, an dem

vom Berge als zur Ausführung eines Staatsſtreiches bezeichne
ten Tage, bis zum ſpaten Nachmittage vollkommen ruhig. Die
Behörde hat einen Theil der Truppen conſignirt, allem Anſcheine
nach wird ſich aber dieſe Vorſicht als ganz unnoöthig erweiſen.

Die legislative Verſammlung hielt heute eine vorbereitende
und nicht öffentliche Sitzung; in den Gaängen und auf dem
Vorplatze hatten ſich viele Neugierige eingefunden. Die Sitzung
galt bloß der proviſoriſchen Zuſammenſetzung des Bureau's;
Keratry wurde zum Alters-Praäſidenten ernannt und unter den
ſechs aus den jungſten Mitgliedern gewahlten Sekretaren iſt der
zu Lyon und Straßburg gewahlte Unteroffizier der Jager von
Vincennes, Kommiſſaire. Nach den angekundigten Blouſen und
rothen Mützen ſah man ſich in der Verſammlung vergebens
um. Ueber die neue miniſterielle Kombination iſt noch nichts
entſchieden es ſcheint aber gewiß, daß die Schattirung Barrot
über die Schattirung Bugeaud die Oberhand behalten wird.
Der Verein Poitiers iſt aufgelöſt; ſtatt ſeiner kundigt man
drei neue Vereine unter Mole, Berryer und Dufaure an.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin den 30. Mai.

3f. Srief. SGeld. Zf.
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Eiſenbahn Aetien.
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Leipzig den 30. Mai.
Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. boten. Geſucht etſen excl. Zinſ. boten. Geſuch
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Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Schefff!el ſund preuß, Gelde.)

Magdeburg, den 30. Mai.

Weizen 46 51 Gerſte 21 23Roggen S 27 Hafer 13 16Berlin, den 30. Mai.
Weizen nach Qualität 54-60
Roggen loco und ſchwimmend 25 à 26

pr. Mai/ Juni 25 bz.
Jununi,/ Juli 25 bz.

Juli Auguſt 26 bz.
Sept. /Octbr. 27 bz. u. Sr.

Serſte, große, loco 2123
kleine 20-22 f.

Hafer loco nach Qualität 14 17
Erbſen Kochwaare 26——28

Futterwaare 25-27
Rüböl loco 138 bz. u. Br. 132 --7 S.

pr. Mai 137 Br. 13 G.
Mai Juni 13 Br. 13 G.Juni Juli 13 r. 131 G.
Juli Auguſt 13 Br. 13 G.
Aug. Sept. 13 Br. 127 G.
Sept. Oct. 12 Br. 12 G.
Octbr./ Novbr. 122 Br. 127 G.

Leinöl loco 10 Br., G.
Lieferung v Br.

Mohnöl 18/, à 18
Hanföl 13 à 12
Palmöl 14 à 14
Suüdſee-Thran 11 à 1 f.
Spiruns loco ohne Faß 15/, bz.

pr. Mai Juni do.
Juni Juli 15 Br. 15 G.
Juli Auguſt 16 bz. 152 G.
Auguſt Sept. 16 Br. 16 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 30. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 10 Zoll.
am 31. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 10 Zoli.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 30. Mai 9 Zoll unter 0.

(Nach Wispeln.)

v

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 30. bis 31. Mai.

Jm Kronprinzen: Hr. OLG.- Aſſeſſor Eichhorn a. Berlin.
brikbeſ. Huſche a. Halberſtadt. Hr. Prof. Zumpt m. Fam. a. Ber-
lin. Die Hrrn. Kaufl. Heinemang a. Potsdam, Cramer a. Bremen,
Reinhard a. Lübeck, Lange a. Magdeburg.

Stadt Zürich Hr. Fabrikbeſ. Hungar a. Reinsdorf. Hr. Pred. Bartz
m. Gem. a. Pommern. Hr. Hüttenbeſ. Radowé a. Hammerſtein.
Die Hrru. Kaufl. Bräunig a. Leipzig, Königsdörfer u. Weißenfels
a. Magdeburg. Hr. Amtm. Schweinitz a. Benndorf.

Eoldnen Ning: Die Hrrnu. Kaufl. Pitſchke a. Magdeburg,
a. Erfurt, Keller a. Weimar, Schönemann a. Kottbus.

halter Korf a. Leipzig.
Engliſcher Hof: Hr. Partik. Völkner a. Magdeburg.

v. Leipziger a. Delitzſch. Hr. Prof. Pradt a. Prag. Hr. OAmtm.
Richter a. Jonitz. Die Hrrn. Kauſft. Würdig a. Sondershauſen,
Semm a. Magdeburg.

Golduen Löwen: Hr. Oberſtlieut. Schulz a. Trepkow. Hr. Dr. Har-
niſch a. Mecklenburg. Hr. Seminarlehrer Bliedner a. Altenburg.
Die Hrrn. Kaufl. Wagner a. Magdeburg Heinze a. Eiſenach. Hr.
Fabrik. Brückner a. Wurzen.

Stadt Hamburg Die Hrrnu. Kaufl. Köhler a. Oſchatz, Schulz a.
Kaſſel. Hr. Superintendent Dr. Scharf a. Artern. Hr. Paſtor Eckler
a. Edersleben. Hr. Lieut. Ruffmann a. Bitterfeld.

Schwarzen Bär: Die Hrru. Kaufl. Walliſch a. Chemnitz, Arendt a.
Raguhn, Eulenberg a. Eſchwege. Hr. Optikus Backhoff a. Hof.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Schumann a. Bremen, Fuhrmann

Hr. Fa

Kämpf
Hr. Buch

Hr. Landrath

a. Aſchersleben Görner a. Köln, Rahuger a. Frankfurt. Hr. Rent.
Schmidt a. Berlin.

Zur Eiſenbahn Die Hrru. Kaufl. Blaſſe a. Erfurt, Canter u. Grün
a. Berlin Schade u. Caro a. Weimar, Lück a. Leipzig.



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf.

Folgende, dem Johann Gottlieb
Böhme und deſſen Ehefrau Marie
Roſine, geb. Diezel, gehörige Grund-
ſtuücke, als:
A. das sub 35. Vol. I. pag. 545 des

Hypothekenbuchs von Reinsdorf ein
getragene, daſelbſt belegene, sub Nr. 35
kataſtrirte Wohnhaus mit Zubehoör, ta-
xirt auf 1032 15

B. folgende, in der Reinsdorfer Flur
belegenen, unter Nr. 29 des Flur-Hy-
pothekenbuchs von Reinsdorf einge-
tragene Grundſtücke, als:

1) Nr. 319 hinter dem Kalkofen, Ein
und Ein halber Acker-Erde, taxirt
auf 125

2) Nr. 588 im Saalfelde, Ein Acker-
Erde, Erbgut, taxirt auf 90

3) Nr. 1164 auf dem Berge, Ein
Drittel-Acker-Erde, taxirt auf 30

4) Ein Viertel Land, Getreidezinsgut,
in folgenden Stücken

a) Nr. 26 auf dem Hohlborne, Ein
Viertel-Acker-Erde,

b) Nr. 47 auf dem Hohlborne, Ein
Viertel- Acker- Erde,

c) Nr. 76 auf dem Galgenhügel, Drei
Viertel-Acker-Erde,

d) Nr. 110 auf dem Galgenhügel, Drei
Viertel- Acker-Erde,

e) Nr. 161 auf der Leimengrube, Drei
Viertel- Acker-Erde,

f) Nr. 198 ber den Krautlandern,
Ein Halber Acker Erde,

g) Nr. 237 über den Krautlandern,
Drei Viertel- Acker Erde,

h) Nr. 490 im Saalfelde, Zwei Acker-
Erde,

i) Nr. 1036 hinter der Buſchmuhle,
Ein ſechszehntel Acker-Wieſe,

ad 4 a i taxirt auf 530
5) Nr. 1437 unter dem Katzel, Ein

ſechszehntel Acker Trift-Wieſe, taxirt
auf 110

6) Ein Viertelland, Herrn- oder Geld-
zinsgut, in folgenden Stucken:

a) Nr. 366 im Felde bei der Buſch-
muhle, Zwei Acker-Erde,

b) Nr. 657 im Saalfelde, Zwei Acker-
Erde,

c) Nr. 716 im kleinen Felde,
Acker-Erde,

d) Nr. 1254 unter dem Katzel, Vier
Geſchwad Wieſe,

ad 6 a d taxirt auf 685
7) Nr. 587 im Saalfelde, Ein Acker-

Erde, Erbgut, taxirt auf 100
8) Ein Acker-Feldegleich, Getreidezins-

gut, in folgenden Stücken
a) Nr. 497 im Saalfelde, über dem

Steigraer Wege, Ein Acker-Erde,

Zwei
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b) Nr. 98 auf dem Galgenhügel, Drei
Viertel- Acker-Erde,

c) Nr. 32 auf dem Hohlborne, Ein
Viertel- Acker -Erde,

d4) Nr. 250 auf der Leimengrube, Drei
Viertel- Acker Erde,

e) Nr. 210 auf der Leimengrube, Ein
Viertel-Acker-Erde,

ad 8 a e taxirt auf 220
9) a) Nr. 688 a im Lerchenfelde, unter

dem Wege, Ein Acker-Erde, Geld
gut, mit

b) Nr. 1315 unter dem Katzel Zwei
Geſchwad Wieſe,

ad 9 a u. b taxirt auf 90
10) Nr. 1055 in den Krautlandern,

Ein Zwolftel- Acker Krautland, taxirt
auf 30

11) Nr. 1199 a in den Hopfbergen, Ein
Viertel-Acker-Erde, taxirt auf 60

12) Nr. 951 an der Waſſerlauft, Ein
halber Weinberg und Acker, taxirt
auf 90

13) Nr. 1099 b auf dem Hopfberge, Ein
Viertel-Acker-Erde, taxirt auf 60

14) Ein Viertelland, Geldgut in fol-
genden Stücken

a) Nr. 722 im kleinen Felde, Zwei
Acker- Erde,

b) Nr. 371 im Buſchmuühlenfelde, Zwei
Acker-Erde,

c) Nr. 546 im Saalfelde, Zwei Acker-
Erde,

d) Nr. 1305 unter dem Katzel, Vier-
Geſchwad-Wieſe,

ad 14 a taxirt auf 685
15) Ein Halb Viertelland, Geldgut in

folgenden Stucken:
a) Nr. 270 im Buſchmühlenfelde, Ein

Acker-Erde,
b) Nr. 608 a im Saalfelde, Ein Acker

Erde
r. 786 a im kleinen Felde, Einc) N

Nr. 825 a Acker- Erde,
d) Nr. 1296 b unter dem Katzel, Zwei

Geſchwad-Wieſe,
ad 15 a d taxirt auf 310

16) Nr. 338 im Buſchmühlenfelde, Ein
HalberAckerErde, taxirt auf 30

17) Nr. 863 auf der Altenburg, Ein
HalberAcker-Erde, taxirt auf 45

18) Nr. 954 am Hundeberge, Ein Vier-
telAcker-Erde, ſonſt Weinberg, taxirt
auf 59)

19) Nr. 313 hinter der Buſchmühle,
Ein Acker Erde, taxirt auf 60

20) Nr. 812 in Suülzen, Ein Viertel-
Acker-Erde, taxirt auf 10

ſollen im Wege der nothwendigen Sub-
haſtation auf Donnerstag

den 13. September eur. von
Vormittags 11 Uhr an

im Gaſthofe zu Reinsdorf verkauft wer

den. Taxe und Hypothekenſchein ſind in
unſerer Regiſtratur einzuſehen.

Nebra, am 20. Mai 1849.
Königl. Kreis-Gerichts Kom-

miſſion.
Küchler.

u

Bekanntmachung.
Die hieſige Königliche Saline gebraucht

12 Schock Spundebretter,
6 kieferne Bohlen, und

50 Hordenlatten,
zur Verlizitirung dieſer Schneidewaaren
an den Mindeſtfordernden, iſt auf Freitag
den 15. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr
ein Termin in unſerem Amtslokale ange
ſetzt, zu welchem wir qualifizirte Lieferungs
luſtige hierdurch einladen.

Die Bedingungen welche dieſem Liefe
rungsgeſchäft zum Grunde liegen, ſind
von jetzt ab in unſerer Kanzlei einzuſehen.

Saline Halle, den 30. Mai 1849.
Königl. Salinen- Verwaltung.

Die diesjährige Kirſchnutzung an den
beiden Chauſſeeſtrecken von Weidenbach
bis an die Schaafſtaädter Flurgrän-
ze und von hieſiger Stadt bis an die
Schmoner Granze ſoll unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedin-
gungen

am 11. Juni Nachmittags 2 Uhr
in meiner Wohnung meiſtbietend verpach-
tet werden.

Querfurth, am 29. Mai 1849.
Der Domainen-Rentmeiſter

Leps.

Geſucht wird zum ſofortigen Antritt
ein Laufburſche, am liebſten vom Lande.
Das Nähere Domplatz Nr. 1030.

Verkauf
einer Standbüchſe, 28 Stück Kugeln
aufs fehlerfrei, ſchußfertig auf 2 bis
400 Schritt bei

J. G. Grosse,

ohne Schenkelriemen verfertigt der approb.
Bandagiſt Steuer, Schulberg Nr. 116.

Ein elegant meublirtes Zimmer, mit
Kabinet und Burſchengelaß, auf Verlan
gen auch Pferdeſtall, ſteht zu vermiethen
Brüderſtraße Nr. 202.
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Ein unverheiratheter Hofemeiſter mit
guten Atteſten wird zum ſofortigen Antritt
geſucht auf dem Rittergute Siegels-
dorf bei Stumsdorf.



Ein Verwalter und ein Schmidt finden
ſofort Anſtellung auf dem Oekonomie-
Amte Schulpforte bei Naumburg.

Fohlen- Auction.
Auf der Domaine Groöbzig ſollen den

12. Juni fruh 11 Uhr S Stuück 31 jäh-
rige und 7 Stück 21 jährige Fohlen meiſt
bietend verkauft werden.

Eine zuverlaäſſige Wittwe in den mitt-
leren Jahren ſucht unter beſcheidenen An G
ſpruchen eine anſtändige Stelle als Haus W
haälterin, entweder im Laufe dieſes Som-
mers oder zu Michaeli. Näheres Brun-
nos-Warte Nr. 522.

Friſcher Kalk den 1. Juni auf meiner
Niederlage am Moritzthor.

J. F. Stegmann.

Ein goldener Ohrring nebſt Glockchen
iſt am 30. Mai verloren worden der ehr-
liche Finder wird gebeten, denſelben gegen
eine dem Werth angemeſſene Belohnung
große Ulrichsſtraße Nr. 25 abzugeben.

Der Kreis-Lehrerverein
Merſeburg,

welcher ſich am 12. Mai d. J. conſtituirt

8

h
Zur Beachtung.

Der Gefertigte beehrt ſich hiermit ergebenſt anzuzeigen, daß er bei ſeiner d
e Durchreiſe für die Dauer von 5 Tagen ſein wohlaſſortirtes
zoptiſches Waarenlager eigner Fabrikate
Tier aufgeſtellt hat.

Jndem er alle Brillentrager einladet, ſich durch eine unentgeltliche Probe
Evon den überraſchenden Reſultaten zu überzeugen, welche mit der von ihm er

fundenen neuen Glasart erzielt werden, glaubt er noch die Bemerkung beifügen
Ezu dürfen, daß auch ſeine Theater-Perſpektive und Fernröhre von ſos

ungewöhnlicher Güte ſind, wie dieſe bis jetzt ſchwerlich hier getroffen wurden. S
Das Lager befindet ſich im Gaſthof zur Stadt Zürich, er

Eſten Stock, Zimmer Nr. 7, und iſt täglich von 8 Uhr früh bis Nachmit S

Stags 6 Uhr geofſnet. BS Halle, den 1. Juni 1849. 5S Carl Groß, Sbürgerl. Optiker aus Wien, Beſitzer des optiſchen Jnſtituts in Wien S
D3 Kohlmarkt Nr. 1149 1150, in Venedig Markusplatz Nr. 126. 53

II XXIIIIIIIIIIIIIIIIIIISeſen ſaftreichen Schweizerkäſe à Pfd. 7Sgr.,
bei Abnahme von 6 Pfunden billiger, Emmenthaler Kräuterkäſe à Pfd. 7 Sgr.Süßmilchkäſe à Pfd. 4 Sgr. v gr,

Aechten Limburger Käſe à Stück 7, 7 und
10 Sagr., Sahnenkäſe à St. 6 Sgr. Rahmkaäſe à St. 5 Sgr., ächten

Parmeſankaſe à Pfd. 16 Sgr. empfiehlt C. Kramm.
Pferde- und Füllen-Auetion.hat, beehrt ſich, ſeine Mitglieder und Die,

welche dem Vereine noch zutreten wollen,
zur erſten ordentlichen Verſammlung, am
6. Juni d. J., Nachm. 2 Uhr im Thü-
ringer Hof zu Merſeburg, ergebenſt
einzuladen. Das bereits von einer Kom-
miſſion entworfene Statut wird denen aäch
ſt en Gegenſtand der Tagesordnung bilden.
Jm Uebrigen verweiſen wir auf die Be
kanntmachungen in Nr. 36, Stuück 10,
des Merſeb. Kreisbl. und in Nr. 37 des
deutſch. Staatsburgers.

Gutes langes Roggenſtroh wird beim
Kohlenwerke des Rittergüts Döllnitz ge
kauft, und Kohlenſteine ſowie Kohlenerde
billig verkauft.

Döllnitz, den 30. Mai 1849.

Repertorien
für die Herren Polizei-Anwalte
verkauft billig die Steindruckerei von A.
Rietz in Naumburg.

Bekanntmachung.
Zum diesjährigen Koönigsſchießen, wel-

ches den 4. und 5. Juni C. abgehalten
werden ſoll, wird ein hieſiges und aus
waärtiges Publikum ergebenſt eingeladen.

Löbejuün, den 27. Mai 1849.
Die Schützen geſellſchaft.

Montag den 11. Juni ſollen auf der Herzogl.
ernburger Domaine Hoym, Morgens

r,

4 Stück fünfjährige hannöverſche Pferde,
4 Stück vierjahrige hell u. dunkelbraune han-
9 Stück dreijährige10 Stuck zweijährige növerſche RaſſeFüllen,

meiſtbietend gegen baare Zahlung in Golde ver-
kauft werden.

Hoym, den 26. Mai 1849.
Der Amtsrath Rabe.

Ein zu Amsdorf belegenes Haus,/ Cholera-Leibbinden bei Pohlmann
welches ſich gut fur jeden Profeſſioniſt eig-/ am Roland.
We ſteht mit Zubehör zu vermiethen und
ogleich zu beziehen. Das Nähere beim 14 Stuck iſchklöBäckermeiſter Schwalbe zu Teutſchen [ig zum erkannt ber e td6e ſtehen bit

thal. J. C. Bremmeauf dem rothen Hauſe am hohen Peters-
berge.Der Miſſions- Verein fur Alsleben

und Umgegend feiert ſein diesjähriges er
ſtes Miſſionsfeſt Mittwoch den 13. Juni Tivoli- Theater in Halle.
in der Kirche zu Dorf Alsleben bei Freitag den 1. Juni: Cäſario, Origi-
Alsleben a. S. Der Gottesdienſt beginnt nal- Luſtſpiel in 5 Akten von Pius
Nachmittags um 2 Uhr. Alexander Wolff.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Beilage zu Nr. 124 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den I. Juni 183.

Deutſchland.
Halle d. 31. Mai. Aus dem, von der preußiſchen Re

gierung (ſ. d. heut. Hauptſt.) veroöffentlichten Entwurf der
Verfaſſung des deutſchen Reiches, welcher 195 8
enthält und dem die von der deutſchen Nationalverſammlung
beſchloſſene Verfaſſung faſt durchweg zu Grunde gelegt iſt, ge
ben wir als beſonders charakteriſtiſch folgende 99.:

(Abſchnitt I. Das Reich. Artikel I.) H. 1. Das deutſche Reich
beſteht aus dem Gebiete derjenigen Staaten des bisherigen deutſchen Bun
des, welche die Reichs- Verfaſſung anerkennen. Die Feſtſetzung des Ver-
hältniſſes Oeſterreichs zu dem deutſchen Reiche bleibt gegenſeitiger Ver
ſtändigung vorbehalten.

(Abſchnitt III. Das Reichs-Oberhaupt. Artikel S. 65. Die
Regierung des Reichs wird von einem Reichsvorſtande an der Spitze eines
Fürſten Kollegiums geführt.

G 66. Die Würde des Reichsvorſtandes iſt mit der Krone von Preu-
ßen verbunden.

S. 67. Das Fürſten Kollegium beſteht aus 6 Stimmen, und zwar
1) Preußen, 2) Bayern 3) Württemberg Baden, beide Hohenjzollern,
4) Sachſen die ſächſiſchen Herzogthümer, Reuß, Anhalt, Schwarzburg,
5) Hannover Braunſchweig Oldenburg, Mecklenburg, Holſtein, die Hanſe
ſtäte, 6) Kurheſſen, Heſſen Darmſtadt, Naſſau, Heſſen Homburg,
Luxemburg und Limburg, Waldeck, Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe, Frank
furt. Die Staaten, welche einen gemeinſchaftlichen Bevollmächtigten zum Für-
ſten-Kollegium beſtellen, haben fich über deſſen Wahl zu verſtändigen
für den Fall der Nichtverſtändigung wird ein Reichsgeſetz die Mitwirkung
der Betheiligten beſtimmen.

(Artikel II.) S. 68. Der Reichsvorſtand wird während der Dauer
des Reichstages am Sitze der Reichs Regierung reſidiren. So oft ſich der
Reichsvorſtand nicht am Sitze der Reichs Regierung befindet, muß einer
der Reichsminiſter in ſeiner unmittelbaren Umgebung ſein.

S. 69. Der Reichsvorſtand übt die ihm uübertragene Gewalt durch
verantwortliche von ihm ernannte Miniſter aus.

g. 70. Alle Regierungshandlungen des Reichsvorſ'andes bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung von wenigſtens einem der Reichs Mi-
niſter welcher dadurch die Verantwortung übernimmt.

(Artikel III.) S. 71. Der Reichsvorſtand übt die völkerrechtliche Ver-
tretung des deutſchen Reichs und der einzelnen deutſchen Staaten aus.
Er ſtellt die Reichsgeſandten und die Konſuln an und führt den diploma
tiſchen Verkehr.

S. 72. Der Reichsvorſtand erklärt Krieg und ſchließt Frieden.
S. 73. Der Reichsvorſtand ſchließt die Bündniſſe und Verträge mit

den auswärtigen Mächten ab, und zwar unter Mitwirkung des Reichs-
tags, inſoweit dieſe in der Verfaſſung vorbehalten iſt.

S. 74. Alle Verträge nicht rein privatlichen Jnhalts, welche deutſche
Regierungen unter ſich oder mit auswärtigen Regierungen abſchließen, find
dem Reichsvorſtande zur Kenntnißnahme und inſofern das Reichs Jn-
tereſſe dabei betheiligt iſt, zur Beſtätigung vorzulegen.

J. 75. Der Reichsvorſtand beruft und ſchließt den Reichstag er hat
das Recht, das Volkshaus aufzulöſen.

S. 76. Das Fürſten Kollegium unter dem Vorfitze des Reichsvorſtan-
des, oder in deſſen Verhinderung unter dem Vorfitze Bayerns, hat das
Recht des Geſetzes Vorſchlages. Es übt die geſetzgebende Gewalt in Ge
meinſchaft mit dem Reichstage unter den verfaſſungsmäßigen Beſchränkun-
en aus.8 J. 77. Das Fürſten Kollegium faßt ſeine Beſchlüſſe durch abſolute

Majorität der anweſenden Bevollmächtigten. Bei gleicher Stimmenzahl
entſcheidet die Stimme des Veorſitzenden.

S. 78. Der Reichsvorſtand verkündigt die Reichsgeſetze und erläßt die
zur Vollziehung derſelben nöthigen Verordnungen.

H. 79. Jn Strafſachen, welche zur Zuſtändigkeit des Kreisgerichts ge
gehören hat der Reichsvorſtand das Recht der Begnadigung und Straf-
milderung. Das Verbot der Einleitung oder Fortſetzung von Unterſuchun-
gen kann der Reichsvorſtand nur mit Zuſtimmung des Reichstags erlaſſen.
Zu Gunſten eines wegen ſeiner Amtshandlungen verurtheilten Reichs Mi-
niſters kann der Reichsvorſtand das Recht der Begnadigung und Straf-
milderung nur dann ausüben, wenn dasjenige Haus von welchem die
Anklage ausgegangen iſt, darauf anträgt. Zu Gunſten von LandesMini-
ſtern ſteht ihm ein ſolches Recht nicht zu.

80. Dem Reichsvorſtand liegt die Wahrung des Reichsfriedens ob.
81. Der Reichsvorſtand hat die Verfügung über die bewaffnete Macht.
82. Ueberhaupt hat der Reichsvorſtand in allen Angelegenheiten

des Reiches nach Maßgabe der Reichsverfaſſung die Regierungs Gewalt,
welche derſelbe nach H. 76 als Theilhaber an der geſetzgebenden Gewalt

handlung an das Volkshaus zurück.

Dem Reichsvorſtande ſtehen diejenigen Rechte und Befugniſſe zu, win der Verfaſſung der Reichsgewalt beigelegt und e r An
zugewieſen ſind.

(Abſchnitt IV. Der Reichstag. Artikel 1.) H. 83. Der Reichs
tag beſteht aus zwei Häuſern dem Staatenhaus und dem Volkshaus.

(Artikel II.) S. 84. Das Staatenhaus wird gebildet aus den Ver-
tretern der deutſchen Staaten.

H. 85. So lange die deutſchöſterreichiſchen Lande an dem Bun
desſtaate nicht Theil nehmen vertheilt ſich die Zahl der Mitglieder
des Staatenhauſes nach folgendem Verhältniß: Preußen 40 Mitglieder
Bayern 20, Sachſen 12, Hannover 12, Württemberg 12, Baden 10,
Kurheſſen 7, Großherzogthum Heſſen 7, Holſtein 6, Mecklenburg Schwe
rin 4, Luxemburg Limburg 3, Naſſau 4, Braunſchweig 2, Oldenburg 2
Sachſen Weimar 2, Sachſen Koburg Gotha 1, Sachſen Meiningen
Hildburghauſen 1, Sachſen Altenburg 1, MecklenburgStrelitz 1, Anhalt
Deßau 1, Anhalt- Bernburg 1, Anhalt Köthen 1, SchwarzburgSonders
hauſen 1, SchwarzburgRudolſtadt 1, HohenzollernHechingen Liechten
ſtein 1, Hohenzollern Sigmaringen 1, Waldeck 1, Reuß ältere Linie 1
Reuß jüngere Linie 1, Schaumburg Lippe 1, Lippe- Detmold Heſſen
Homburg 1, Lauenburg 1, Lübeck 1, Frankfurt 1, Bremen Hamburg 2.
suſamneſ 167 Mitglieder.

(Artikel III.) S. 91. Das Volkshaus beſteht aus den Abgeorddes deutſchen Volkes. der neren
J. 92. Die Mitglieder des Volkshauſes werden auf vier Jahre gewählt.

ritee geſchieht nach den in dem Reichs Wahlgeſetze, enthaltenen Vor
riften.

(Artikel V.) S. 98. Ein Reichstags Beſchluß kann nur durch die
Uebereinſtimmung beider Häuſer gültig zu Stande kommen.

H. 99. Ein Reichsbeſchluß kann nur durch die Uebereinſtimmung bei
der Häuſer einerſeits, ſo wie des Reichsvorſtandes und FürſtenKollegiums
andererſeits, gültig zu Stande kommen. Ein Reichstagsbeſchluß, welcher
die Zuſtimmung der Reichsregierung nicht erlangt hat, darf in derſelben
Sitzungs-Periode nicht wiederholt werden.

H. 101. Bei Feſtſtellung des Reichshaushaltes treten folgende Be
ſtimmungen ein: 1) Alle die Finanzen betreffenden Vorlagen der Reichs
regierung gelangen zunächſt an das Volkshaus und ſodann an das Staa-
tenhaus. 2) Bewilligungen von Ausgaben dürfen nur auf Antrag der
Reichsregierung und bis zum Belauf dieſes Antrages erfolgen. Jede Be
willigung gilt nur für den beſonderen Zweck, für welchen ſie beſtimmt
worden. Die Verwendung darf nur innerhalb der Grenze der Bewilli-
gung erfolgen. 3) Die Dauer der Finanzperiode und Budgetbewilligung
iſt drei Jahre. 4) Das Budget über die regelmäßigen Ausgaben des
Reichs und über den Reſervefonds, ſo wie über die für beides erforderli
chen Deckungsmittel, wird auf dem erſten Reichstage durch Reichstagsbe-
ſchlüſſe feſtgeſtellt. Eine Erhöhung dieſes Budgets auf ſpäteren Reichs
tagen erfordert gleichfalls einen Reichstagsbeſchluß. 5) Dieſes ordentliche
Budget wird auf jedem Reichstage zuerſt dem Volkshauſe vorgelegt, von
dieſem in ſeinen einzelnen Anſätzen nach den Erläuterungen und Belegen,
welche die Reichsregierung vorzulegen hat, geprüft und ganz oder theil-
weiſe bewilligt oder verworfen. 6) Nach erfolgter Prufung und Bewiuli-
gung durch das Volkshaus wird das Budger an das Staatenhaus zur Be-
rathung und Beſchlußnahme abgegeben. Wenn dieſer Beſchluß nicht mit
dem des Volkshauſes übereinſtimmt, ſo geht das Budget zu fernerer Ver-

Ein endgultiger Beſchluß kann nur
durch die Uebereinſtimmung beider Häuſer zu Srande kommen. 7) Alle
außerordentlichen Ausgaben und deren Deckungsmittel bedürfen gleich der
Erhöhung des ordentlichen Budgets, eines Reichstagsbeſchluſſes. 8) Die
Nachweiſung über die Verwendung der Reichsgelder wird dem Reichstage,
und zwar zuerſt dem Volkshauſe, zur Prüfung und zum Abſchluß vor-
gelegt.

(Artikel VI.) P. 102. Der Reichstag verſammelt fich jedes Jahr
am Sitze der Reichsregierung Die Zeit der Zuſammenkunft wird vom
Reichsoberhaupt bei der Einberufung angegeben, inſofern nicht ein Reichs
geſetz dieſelbe feſtſetzt. Außerdem kann der Reichstag zu außerordentlichen
Sitzungen jederzeit vom Reichsoberhaupt einberufen werden.

H. 104. Das Volkshaus kann durch das Reichsoberhaupt aufgelöſt
werden. Jn dem Falle der Auflöſung iſt der Reichstag binnen drei Mo
naten wieder zu verſammeln.

J. 105. Die Auflöſung des Volkshauſes hat die gleichzeitige Verta-
gung des Staatenhauſes bis zur Wiederberufung des Reichstages zur Folge.
Die Sitzungs-Perioden beider Häuſer find dieſelben.

H. 106. Das Ende der Sitzungs Periode des Reichstages wird vom
Reichsoberhaupt beſtimmt.

(Abſchnitt VII. Die Gewähr der Verfaſſung. Artikel III.)
H. 194. Abänderungen in der Reichsverfaſſung können nur durch einen
Beſchluß beider Häuſer und mit Zuſtimmung ſowohl des Reichsvorſtandes,

unter Zuſtimmung und in Verbindung mit dem Fürſten-Kollegium anbkbt. als des Fürſten Kollegiums erfolgen. Zu einem ſolchen Beſchluß bedarf
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es in jedem der beiden Häuſer 1) der Anweſenheit von wenigſtens zwei
Drittein der Mitglieder 2) zweier Abſtimmungen zwiſchen welchen ein
Zeitraum von wenigſtens acht Tagen liegen muß 3) einer Stimmenmehr-
heit von wenigſtens zwei Dritteln der anweſenden Mitglieder bei jeder
der beiden Abſtimmungen.

Dem obigen Entwurfe der Verfaſſung iſt angehängt:
Entwurf eines Geſetzes,

betreffend

die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe.
1. Wähler iſt jeder ſelbſtſtändige unbeſcholtene Deutſche, welcher

das 25ſte Lebensjahr zurückgelegt hat.
S. 2. Als ſelbſtſtändig iſt derjenige anzuſehen welcher an den Ge-

meindewahlen ſeines Wohnortes Theil zu nehmen berechtigt iſt und irgend
eine direkte Staatsſteuer zahlt.

S. 3. Von der Berechtigung zum Wählen ſind ausgeſchloſſen 1)
Perſonen welche unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehen 2) Perſonen,
über deren Vermögen Konkurs oder Fallitzuſtand gerichtlich eröffnet worden
iſt, bis dahin, daß ſie ihre Kreditoren befriedigt haben 3) Perſonen,“
welche eine Armen Unterſtützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln be
ziehen oder im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben.

S. 4. Als beſcholten find von der Berechtigung zum Wahlen diejeni-
gen Perſonen ausgeſchloſſen denen durch rechtskräftiges Erkenntniß nach den
Geſetzen des Einzelſtaates, wo das Urtheil erging, entweder unmittelbar
oder mittelbar der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte entzogen iſt, ſo
fern ſie in dieſe Rechte nicht wieder eingeſetzt worden find.

S. 5. Des Rechts zu wählen ſoll unbeſchadet der ſonſt verwirkten
Strafen für eine Zeit von 4 bis 12 Jahren durch ſtrafgerichtliches Er
kenntniß verluſtig erklärt werden, wer bei den Wahlen Stimmen erkauft
oder mehr als einmal bei der für einen und denſelben Zweck beſtimmten
Wahl ſeine Stimme abgegeben oder zur Einwirkung auf die Wahl über-
haupt geſetzlich unzuläſfige Mittel angewendet hat.

S. 6. Wählbar zum Abgeordneten des Volkshauſes iſt jeder unbeſchol
tene Deutſche, welcher das 30ſte Lebensjahr zurückgelegt und ſeit mindeſtens
3 Jahren einem deutſchen Staate angehört hat.

S. 7. Perſonen, die ein öffentliches Amt bekleiden, bedürfen zum Ein-
tritt in das Volkshaus keines Urlaubs, haben aber die Koſten ihrer amt-
lichen Stellvertretung zu tragen.

H. 8. Jn jedem Einzelſtaate ſind Wahlkreiſe von je 100,000 Seelen
der nach der letzten Volkszählung vorhandenen Bevölkerung zu bilden.

g. 9. Ergiebt ſich in einem Einzelſtaate bei der Bildung der Wahl
kreiſe ein Ueberſchuß von wenigſtens 50,000 Seelen ſo iſt hierfür ein be
ſonderer Wahlkreis zu bilden. Ein Ueberſchuß von weniger als 50,000
Seelen iſt unter die anderen Wahlkreiſe des Einzelſtaates verhältnißmäßig
zu vertheilen-

F. 10. Kleinere Staaten mit einer Bevolkerung von wenigſtens 50,000
Seelen bilden einen Wahlkreis. Dieſen ſoll die Stadt Lübeck gleichgeſtellt
werden. Diejenigen Staaten, welche keine Bevölkerung von 50,000 Seelen
haben werden mit anderen Staaten nach Maßgabe der Reichs-Wahlmatri-
kel zur Bildung von Wahlkreiſen zuſammengelegt.

S. 11. Die Wahl iſt indirekt. Die Urwähler wählen Wahlmänner,
und dieſe wählen den Abgeordneten.

S. 12. Die Wahlkreiſe zerfallen in Wahlbezirke behufs der Wahl der
Wahl männer.

S. 13. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß
in demſelben zur Zeit der Wahl und ſeit mindeſtens 3 Jahren ſeinen feſten
Wohnſitz haben und heimatsberechtigt ſein. Er muß außerdem auf Erfor-
dern nachweiſen „daß er mit der letzten Rate der von ihm zu zahlenden
direkten Staatsſteuer nicht im Rückſtande iſt. Der Standort der Soldaten
und Militairperſonen des ſtehenden Heeres gilt als Wohnfitz und berechtigt
zur Wahl ohne Rückſicht auf Heimats Berechtigung und Dauer des
Wohnſitzes. Jn den Staaten wo Landwehr beſteht, tritt für dieſe da
hin eine Ausnahme ein, daß Landwehrpflichtige, welche ſich zur Zeit der
Wahlen unter den Fahnen befinden, an dem Orte ihres Aufenthaltes
für ihren Heimatsbezirk wählen Die näheren Anordnungen zur Ausfüh-
ne dieſer Beſtimmungen bleiben den Regierungen der Einzelſtaaten über-
aſſen.

S. 14. Die Wähler werden behufs der Wahl der Wahlmänner in drei
Abtheilungen getheilt. Jede Abtheilung wählt ein Drittheil der zu wählen-
den Wahlmänner.

S. 15. Die Bildung der Abtheilungen erfolgt nach Maßgabe der von
den Wählern zu entrichtenden direkten Staats Steuern und zwar in der
Art, daß auf jede Abtheilung ein Drittheil der Geſammtſumme der Steuer
beträge aller Wähler fällt. Dieſe Geſammtſumme wird berechnet: a) ge
meindeweiſe, falls die Gemeinde einen Bezirk für ſich bildet oder in meh
rere Bezirke getheilt iſt; b) bezirksweiſe, falls der Bezirk aus mehreren
Gemeinden zuſammengeſetzt iſt. Den Regierungen der Einzelſtaaten bleibt
es überlaſſen, für diejenigen Gemeinden oder Bezirke, in welchen keine oder
nicht alle landüblichen direkten Steuern zur Hebung kommen, der ausfal

lenden Steuer, behufs Feſtſtellung der Wahlberechtigung und der Abtheilung,
eine andere zu ſubſtituiren.

S. 16. Die erſte Abtheilung beſteht aus denjenigen Wählern, auf welche
die höchſten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Drittheils der Geſammt-
ſteuer fallen. Die zweite Abtheilung endlich beſteht aus denjenigen Wäh-
lern, auf welche die nächſtniedrigeren Steuerbeträge bis zur Gränze des
zweiten Drittheils fallen. Die dritte Abtheilung endlich beſteht aus den am
niedrigſten beſteuerten Wählern, auf welche das letzte Drittheil fällt.

S. 17. Jn jedem Bezirke iſt ein Verzeichniß der ſtimmberechtigten
Wähler (Waählerliſte) mit Angabe des Steuerbetrages bei den einzelnen
Namen aufzuſtellen. Dieſe Liſten find ſpäteſtens 4 Wochen vor dem zur
Wahl beſtimmten Tage zu Jedermanns Einſicht auszulegen und dies öffent
lich bekannt zu machen. Einſprachen gegen dieſe Liſten find binnen 8
Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung bei der Behörde, welche die Be
kanntmachung erlaſſen hat, anzubringen und innerhalb der nächſten 14
Tage zu erledigen worauf die Liſten geſchloſſen werden. Nur diejenigen
ſind zur Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Liſten aufge
nommen ſind.

18. Aus den Wählerliſten iſt für jede Gemeinde oder Bezirk (8. 15)
eine Abtheilungsliſte anzufertigen wegen deren Berichtigung die Vorſchrif-
ten des vorhergehenden Paragraphen Platz greifen.

S. 19. Bei der Wahlhandlung ſind Gemeinde Mitglieder zuzuziehen,
welche kein Staats oder Gemeinde Amt bekleiden.

H. 20. Die Wahlen erfolgen abtheilungsweiſe durch offene Stimmge-
bung zu Protokoll, nach abſoluter Mehrheit.

H. 21. Ergiebt ſich bei der erſten Abſtimmung keine abſolute Stim-
menmehrheit, ſo findet die engere Wahl ſtatt.

22. Die gewählten Wahlmänner treten zur Wahl des Abgeordneten
zuſammen.

23. Die Wahlmänner wählen durch offene Stimmgebung zu Pro-
tokoll nach abſoluter Mehrheit. Ergiebt ſich bei der erſten Abſtimmung
eine ſolche nicht, ſo findet die engere Wahl ſtatt. Der Tag der Wahlen
wird für das geſammte Reich ein und derſelbe ſein. Die Wahlen welche
ſpäter erforderlich werden, ſind von den Regierungen der Einzelſtaaten aus
zuſchreiben.

S. 24. Die Wahlkreiſe und Wahlbezirke, die Wahldirektoren und das
Wahlverfahren, inſoweit dieſes nicht durch das gegenwärtige Geſetz feſtge
ſtellt worden iſt, werden von den Regierungen der Einzelſtaaten beſtimmt.

Zeitz, d. 28. Mai. Am geſtrigen Abend gegen 10 Uhr
zog ein großer Haufen zuſammengelaufener Menſchen ſingend
und tobend durch die Straßen unſerer Stadt, und ſetzte ſich
endlich vor dem Gefangenhauſe feſt. Hier erhob ſich bald das
Geſchrei: Gefangene heraus!“ u. ſ. w. bis endlich ein Kom-
mando Militär anrückte und die Wache verſtärkte. Als ſich je-
doch auch da die Maſſe noch nicht verlief, mußte ein Bajonnett-
Angriff erfolgen, der jedoch noch nicht im Stande war, die Maſ-
ſen zu zerſtreuen. Vielmehr zog ſich eine noch immer großere
Menge zuſammen, und es wurde ſogar ein Verſuch, das Ge-
fangenhaus zu demoliren, gemacht. Als nach dreimaligem Trom-
meln die Menge ſich noch immer nicht verlief, wurde eine Salve
gegeben, als deren Opfer 2 Torte und 7 Verwundete zu bekla-
gen ſind. Mit Rachegeſchrei wurden die Leichen in der Stadt
umher getragen, während auf der anderen Seite die Alarm-
trommel erſcholl. Man verſuchte Barrikaden zu bauen, die je-
doch gleich vom Militär genommen wurden darauf wurde auch
kein erheblicher Widerſtand mehr geleiſtet und die Aufruührer
zerſtreuten ſich.

10 Uhr Morgens. Jetzt eben ſehe ich die Volksfuhrer
Schifferdecker, einen ehemaligen Buchhandler, Fehmer, Konrek-
tor am Gymnaſium, Thiele, Arzt, und Andere mit Militaär-Be
deckung in das Gefängniß abführen. Um 11 Uhr jetzt rückt
das 3. Bataillon des 19. Regiments ein. General Schack
wird zu heute Mittag erwartet. 117 Uhr. Es ertoönt Trom-
melſchlag. Der Belagerungszuſtand wird verkündet fur Stadt
Zeitz und Umkreis. Kommandant iſt der Major des Batail
lons vom 19. Regiment. Die Befehle des Kommandanten lau-
ten 1) Alle Wirthshäuſer ſind um 8 Uhr Abends zu ſchlie-
ßen. 2) Es dürfen nicht mehr als 6 Perſonen zuſammenſtehen.
3) Die Bürgerwehr wird entwaffnet. 4) Das „Echo an der
Elſter“ iſt verboten. 5) Es wird ein Kriegsgericht niedergeſetzt,
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ung, welches alle Widerſetzlichkeiten zu beſtrafen hat. Die Verhaf- niſchen General Rye gelungen iſt, über Aarhuus zu entſchlupfen,
lche tungen dauern fort die Stadt iſt ruhig. und man muß demnach abwarten, ob er ſich irgendwo an der
mt- Frankfurt a. M., d. 27. Mai. Heute Nachmittags Küſte einſchiffen, Stand halten oder ſich noch noördlicher zuruck
Säh ſind die erſten Abtheilungen der preußiſchen Heermaſſe, ziehen wird. Die Baiern haben jetzt Skanderborg beſetzt, wäh-
des welche durch Sachſen und Thüringen hierher rückt, 2 Küraſſier- rend die Preußen ſich Aarhuus genaähert haben. Jn Horſens
am Regimenter uud mehrere Batterieen, in dem benachbarten Hanau liegt der Generalſtab nebſt Kurheſſen.

gten eingetroffen. Die übrigen Truppen folgen ihnen auf dem Fußenen nach. Es ſcheint, daß die auf den umliegenden Ortſchaften Schtweiz.
zur kantonnirenden Korps bereits Platz machen wenigſtens iſt heute Bern, d 26. Mai. Am dritten Tage endlich, nachdem
m Morgen der bisher in Bonames befindliche Stab der kurheſ- gegen vierzig Redner die Frage der Militär Kapitulationen
Be ſiſchen Jnfanterie nach Frankfurt übergeſiedelt. Der neue von allen Seiten beleuchtet hatten, gelang es dem Praſidenten,
14 Reichs Kriegsminiſter ſoll eine außerordentliche Thätigkeit ent eine Abſtimmung möglich zu machen, nur weil die Hitze des

gen vickeln. Tages, das Aufregende der Diskuſſion ihre Gegenwirkung in
15) enthält nachſtehende Verordnung des Miniſteriums des Jn wurden durch Namensaufruf vorgenommen ein Verfahren,
rif nern an ſämmtliche Kreisdirektionen vom 25. Mai 1849. das in der Schweiz von beſonderer Wirkung auf das Volk iſt.

Aus den amtlichen Berichten über das Verhalten der ſtädtiſchen Be- Der Beſchluß iſt folgender: 1) Die Militar-Kapitulationen
hen, her h Gemeindevertreter perger, de Den r r ſind mit der Würde und Ehre der Eidgenoſſenſchaft unverträg-

rühreriſchen Bewegungen geht hervor, daß an mehren Orten Geldbewilli- lich erklart. 2) ounge gungen aus ſtädtiſchen Fonds zur Bewaffnung, Ausſteuerung uud Fort- e die geei Fte un u wird eingeladen, beförder-
ſchaffung von Jndividuen welche behufs der Theilnahme an Kampfe nach e die geeig nterhan ungen zu pflegen, um eine Auf

tim- Dresden abzugehen ſich bereit erklärt haben und zum Theil auch wirklich löſung der noch beſtehenden Militär Kapitulationen zu erzielen
abgegangen ſind, mit Zuſtimmung der n be e don ver der zu ſuchen und über die daherigen Ergebniſſe Bericht, ſo wie

eten größern Bürgerausſchüſſe erfolgt ſind. a nun, abgeſehen von der der angemeſſene, ſachbezügliche VerſBeurtheilung der Kriminalbehörden unterliegenden Frage ob und inwie en 9 r d e ſt Pinee bewahren
Pro weit hierin eine Begünſtigung einer verbrecheriſchen Unternehmung liege, vorzulegen. Wirt undesrath iſt ferner beauftragt, die
ung derartige Bewilligungen offenbar zu andern als gemeinſamen ſtädtiſchen Auflöſung der MilitärKapitulationen ſofort auszuſprechen und
hlen Zwecken geſchehen und daher nach den hierbei einſchlagenden Vorſchriften zu vollziehen, wenn Gefahr vorhanden iſt, daß die ſchweizer
lche in H. 28, 30 und 32 der allgemeinen Städteordnung vom 2. Febr. 1832 Truppen in Neapel zur Jntervention gegen einen fremden Staat
aus als eine geſetzwidrige Gebahrung mit dem Kommunalvermögen anzuſehen ebraucht werden ſollten. 4) Alle Werbunge fur fremdſind, ſo unterliegt es nach der ausdrücklichen Vorſchrift im H. 32 der all- 8 ngen fur fremdendas gemeinen Städteordnung keinem begründeten Zweifel, daß die Mitglieder Militärdienſt ſind im ganzen Umfange der Eidgenoſſenſchaft
tge der Stadträthe, welche bei derartigen Beſchlüſſen mitgewirkt haben, den unterſagt. Dieſer Beſchluß wurde mit 60 gegen 37 Stimmen
unt. Stadtgemeinden und der Staatsregierung für derartige Verausgabungen, gefaßt.

auch wenn ſie mit Zuſtimmung der Gemeindevertreter erfolgt ſein ſollten,
verantwortlich und demnach zur Schadloshaltung der ſtädtiſchen Kaſſenhr aus eignen Mitteln anzuhalten ſind. Jnſoweit daher nicht von Seiten. Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der 4ten Klaſſe 99ſter Königl.

end der Gemeindevertreter ſelbſt die nüthigen Einleitungen zur Sicherſtellung Klaſſen Lotterie fiel der 1ſte Hauptgewinn von 150,000 Thlr. auf Nr.
ſich der Anſprüche der Stadtgemeinden etwa bereits getroffen worden ſein ſöll- 72,783 nach Stettin bei Wilsnach 1 Hauptgewinn von 10,000 Thlr. auf
das ten, werden die Kreisdirektionen vom Miniſterium des Jnnern hierdurch Nr. 15,775 nach Düſſeldorf bei Spatz; 2 Gewinne zu 5000 Thlr. fielen
dm angewieſen da, wo es nöthig, ſofort die geeigneten Maßregeln zu ergrei- auf Nr. 33,140 und 33,628 nach Danzig bei Rotzoll und nach Stettin bei
Akt fen, zu dem Ende aber die betheiligten Stadtrathsmitglieder zum alsbaldi- Wilsnach; 39 Gewinne zu 1000 Thlr. auf Nr. 1488. 6238. 9205. 9138.
je gen Wiedererſatz des aus ſtädtiſchen Kaſſen Verwendeten auffordern zu 15,837. 16,082. 21,949. 25,707. 25,896 26,030. 27,467. 30,032. 31,187.

ett laſſen, und im Weigerungsfalle das Erforderliche im Intereſſe der betref 22,44. 35,045. 40,851. 42,272. 45,500. 45,775. 46,061. 46,543. 47,492.
daſ fenden Gemeinden anzuordnen. Miniſterium des Jnnern. v. Frieſen. 7 r e r r w r r

78,438. 80,648. un inere Altona, d. Mai. Wir erfahren aus zuverläſſiger Berlin bei Mareuſe und 3mal bei Seeger, nach Barmen bei Holzſchuher,
e Quelle, daß Orla Lehmann dieſen Morgen gegen 4 Uhr in Breslau bei Froböß und 3mal bei Schreiber, Bunzlau bei Effmert, Co

m Rendsburg eingebracht worden iſt. Dem Vernehmen nach hatte blenz bei Gevenich, Cöln bei Reimbold, Danzig bei Rotzoll, Düſſeldorf
lve er auf die Nachricht, daß die ruſſiſche Flotte im Anſegein auf 2mal bei Spatz, Ehrenbreitſtein bei Goldſchmidt, Halle bei Lehmann,
a- K hagen begriffen ſei, die Erklaärun egeben er konn ſich Königsberg in Pr. bei Samter, Liegnitz bei Schwarz, Neiſſe 2mal beia openhagen beg ei, g geg onne ſich Jatel, Oſtrowo bei Wehlau, Stettin bei 2mal bei Rolin und bei Wilsadt nun nicht langer an ſein Ehrenwort gebunden erachten. nach, Tilſit bei Löwenberg und auf 13 nicht abgeſetzte Looſe 38 Gewinne

m- wi 26. zu 500 Thlr. auf Nr. 1704. 3128. 5511. 9250. 10,512. 13,511. 15,934.e e r e De Hier urut r 16,269. 20,674. 21,375. 22,140. 27,664. 31,170. 31,501. 32,384. 35,272.
ſich im Belte eine Flotille von ampfſchiffen, einer orvette 35/612. 35,728. 37,287. 39,199. 39,874. 40,399. 43,017. 43,305. 43,986. 1

ch oder Brigg und 12 Kanonenböten und fing an, das verhang 44,922. 46,690. 47,187. 47,387. 47,796. 56,514. 57,783. 58,210. 58,493.
rer nißvolle Blockhaus mit Kugeln zu üüberſchütten. Eine Batterie 64,528. 68,265. und in r e und e bei

von 8 ſchweren Geſchützen auf Fuuhnen half treulich mit. Dieſe Moſer, nach Breslau bei Froböß, bei Scheche und mal bei Schreiber,r ne de e 3 e Ja ſie v Bunzlau bei Effmert, Crefeld bei Meyer, Düſſeldorf 3mal bei Spatz,
rer z S ge Elberfeld bei Heymer, Elbing bei Silber, Glatz bei Braun, Halberſtadtek ſtellt war, erſchien däniſche Jnfanterie auf dem Damm, an deſ 2mal bei Sußmann, Halle bei Lehmann, Königsberg in Pr. bei Bor
Ze ſen Ende ſüdlich von Fridericia am Strande das Blockhaus chardt, Liegnitz bei v c W ar r und Fe nn liegt, um daſſelbe zu beſetzen. Mit Vergnügen Sagan bei Wieſenthal, Stettin bei Rolin orn bei Krupinski und au nckt r r t us 5 die v n ad Be t o 13 nicht abgeſetzte Looſe 49 Gewinne zu 200 Thlr. auf Nr. 314. 978.
ick ah man von Erritſöe aus, e Beſetzung des Blockhauſes, 017. 6586. 7198 11,188. 13,985. 14,026. 15,653. 15,957. 16,138 16,432.

welche das Feuern der Schiffe mit ihren Flinten natürlich nicht 16,686. 17,233. 17,898. 18,186. 21,425. 23,956. 26,076. 27,749. 32,112.
dt hatte erwidern konnen, die feindliche Jnfanterie ungebrochenen 32,858. 39,543. r 41,342. 42,055. t r 277
t ie Un 45,636. 46,695. 51,566. 52,089. 53,172. 54,666. 58,631. 27. nil Nuthes empfing und zurückſchiug. Foch mehr wurden die un 572. 67/643. 68,706. 68,995. 70,044. 71,550. 73,872. 75,831. 79,301
u- ſrigen erfreut, als ihnen unſere Schanzarbeiter dieſen Morgen und 84,66. S
ie die Nachricht brachten, daß die Beſatzung keinen Mann verlo- Berlin, den 30. Mai 1849.

n. ren habe. Königliche General-Lotterie-Direktion.er Von der Königsau, d. 27. Mai. Wir koönnen heute
3t, die Beſtatigung der geſtrigen Nachricht melden, daß es dem dä-
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Die diesjährige Kirſchen-Erndte aufBekanntmachungen. en Banmen n auf der Chauſ-
tung in Mücheln. [ſee von Halle nach Ammendorf ſolls Sonnabend den 2. Juni, Nachm. 2 Uhr,

den 10. Juni C. Nachmittags 5 Uhr in der Behauſung der Frau Poſthalterin
ſollen die hieſigen bedeutenden Obſtnutzun Sachſe, große Brauhausgaſſe Nr. 348,
gen aller Sorten in ſechs verſchiedenen gro meiſtbietend gegen ſogleich auf der
ßen Parzellen öffentlich meiſtbietend, unter Stelle zu leiſtender baaren Zah-
den im Termine bekannt zu machenden lung verpachtet werden.
Bedingungen, im hieſigen Schützenhauſe GBrandt.
verpachtet werden. Brauerei- Verpachtung.Mücheln, den 30. agigrat Die hieſige, bisher ſehr ſchwunghaft be

Der agtjtrak. triebene und im beſten Zuſtande befind-

r liche Stadtbrauerei ſoll von Neujahr 1850Verpachtung. cn z Rarcſanitags ab auf 6 folgende Jahre zum
3 Uhr werden die Süßkirſchen im Gaſt 28. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr

ſe bei Leiſering meiſtbietend ver- auf hieſigem Rathhauſe, unter Vorbehaltu t. Die Bedingungen werden im der Auswahl der Licitanten und unter den
pachtet. bekannt gemacht im Termine noch bekannt zu machenden
Wuw r n s Mai 1849. Bedingungen anderweit meiſtbietend ver-

hwerz, Brandt Schulze. pachtet werden. Kautionsfahige Pacht-

e luſtige ladet hierzu ergebenſt eincosSeife à k. 5 empfiehlt die Brau Koarporation.é S. Helm Steinſtraße.. Mücheln, am 30. Mai 1849.
re

S Begchtungswerth fur Herren!!
Das neu errichtete elegante

Herren-Garderobe- Magazin
von PrB. Gaab

befindet ſich für beſtändig
Leipziger Strasse Nr. 386,

im Hauſe der Madame Mähbler, neben dem Gaſthof zum
goldnen Löwen, im Laden.

Daſelbſt empfangen Sie bei großer und geſchmackvoller Auswahl die prachtvoll

ſlen, ſauber und gediegen gearbeiteten

Herren und KnabenAnzüge
ſo auffallend billig, daß gewiß jeder mich beehrende Käufer ſich davon überzeugen
wird, indem mein Lager ſo geſtellt iſt, daß das, was ich anzeige, im Preiſe und
Qualität immer vorhanden iſt und nicht zu den ſo vielfach übertriebenen Anpreiſungen
und Schwindeleien zu zahlen iſt.

Preis- Cour unt.Ein nobler Sommer- Rock oder Twin in Drell und Florentin,
Ein dergleichen in Wolle,
Ein extrafeiner Ueberzieher
Ein Tuch- oder Leibrock, e
Eine Sommerhoſe in Drell und Baumwollenſtoffen,
Eine Buckskin Hoſe in Sommerſtoff,

Eine dergleichen in Winterſtoff, von 2 an.Eine noble Weſte von 1 an.Haus, Schlaf, Reiſe, Jagd und Comptoir Röcke, von le an.
NB. Beſtellungen von außerhalb (franco) werden ſchnell und reell beſorgt, ſo

wie auch alle e Kleidungsſtücken nach Wunſche angenommen und
inktliche Bedienung verſprochen.e Wiger Straße Nr. *86. dem Gaſthof zum goldnen

öwen.

von 12 M an.
von 3 an.
von 4 A an.
von v an.von R an.
von 1 an.

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Obſt-Nutzung in den

zur Domaine Wettin gehoörigen Planta-
gen ſoll nächſten Dienstag, als den 5*.
Juni e., Vormittags 11 Uhr auf dem
Amte Wettin, unter den im Termine
bekannt gemacht werdenden Bedingungen
öffentlich meiſtbietend verpachtet werden.

Kunftigen Montag den 4. d. M. ſind
bei mir circa 12 Schock 2- und Zſömm-
rige Satzſchleien zu verkaufen.

Kronbiegel in Brehna.
S —D

Am 27. Mai iſt von einem Blas-Jn-
ſtrumente eine neuſilberne Rohre in Form
eines M verloren gegangen. Der ehrliche
Finder wird erſucht, es gegen eine gute
Belohnung große Steinſtraße Nr. 83 ab-
zugeben.

Einen Sohn rechtlicher Eltern, aber vom
Lande, welcher Luſt hat die Gärtnerei zu
erlernen, wünſcht in die Lehre zu nehmen
der Gärtner Schaef, Leipziger Vorſtadt
Nr. 1644.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Unſere innigſt geliebte Mutter Ama-
lie Barnitſon wurde uns heute früh
5 Uhr, 73 Jahr alt, unerwartet durch

den Tod entriſſen, welches hiermit tief be
trubt allen Verwandten und Freunden er-
gebenſt anzeigen

die Hinterbliebenen.
Halle u. Anclam, d. 30. Mai 1849.

Todes- Anzeige.
Am 30. Mai Abends 11 Uhr ſtarb nach

harten Kämpfen meine liebe Frau Caro-
line Hoffmann geborne Schulze an
der Cholera. Dies ſtatt beſonderer Mel-
dung Freunden und Bekannten zur Nach-
richt.

Halle, den 31. Mai 1849.
Die Hinterbliebenen.

A. Hoffmann, als Gatte.
Theodor,Caroline, als Kinder.

TWTodes- Anzeige.
Am 26. d. M. früh 9 Uhr erfolgte

der Tod nach ſchweren Leiden unſeres viel-
geliebten Gatten und Vaters, F. A. Koch,
früher Gutsbeſitzer zu Wurp, im 65. Le-
bensjahre. Tief betrubt zeigen dies allen
Freunden und Bekannten hierdurch an

die trauernden Hinterbliebenen.

Gebauerſche Buchdruckerei.,

Halle, den 30. Mai 1849.
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